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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss Ückeritz (Vorberatung) 08.12.2022 Ö
Gemeindevertretung Ückeritz (Entscheidung) 13.12.2022 Ö

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die 
Erschließungsstraße im B-Plan Nr. 13 „Wohnbebauung an der Mühlenstraße“ zu 
übernehmen und öffentlich zu widmen. 

Sachverhalt
Gemäß städtebaulichen Vertrag vom 20.06.2013 wurde die Übernahme der 
Erschließungsstraße nicht vertraglich geregelt. 
Der Abschluss einer ergänzenden Vereinbarung, in der u.a. die Übernahme der 
Erschließungsstraße geregelt werden sollte, wurde von der Gemeindevertretung 
in einer Sitzung am 27.09.2016 nicht zugestimmt. 
Mit der anliegenden Antragstellung wird nun die Übernahme der 
Erschließungsstraße durch die Gemeinde Ückeritz beantragt.
Die Gemeindevertretung hat über den Antrag zu beraten. 
     
Anlage/n

1 Antragstellung Übernahme Erschließungsstraße (öffentlich)
2 Ergänzung städtebaulicher Vertrag BP 13 ückeritz (öffentlich)
3 Beschluss Ablehung Ergänzungsvereinbarung (öffentlich)
4 städtebaulicher Vertrag BPl. 13 Ückeritz mit Unterschriften 

(öffentlich)

        
Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. 
Zahl d. 

Mitglieder
Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)

Gemeindevertretung 
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Beschlussvorlage-Nr:
GVUe-0208/16

Beschlusstitel:
Beschluss über eine ergänzende Vereinbarung zum städtebaulichen Vertrag i.z.m. mit dem 
B-Plan Nr. 13 Wohnbebauung an der Mühlenstraße

Amt / Bearbeiter
Hauptamt / Bergmann

Datum:
18.08.2016

Status: öffentlich

Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zuständigkeit

Öffentlich 30.08.2016 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung
Öffentlich 27.09.2016 Gemeindevertretung Ückeritz Entscheidung

Beschlussempfehlung:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz beschließt, die vorliegende Vereinbarung 
als Ergänzung zum städtebaulichen Vertrag i.z.m. mit dem B-Plan Nr. 13 Wohnbebauung an 
der Mühlenstraße mit der Eigentümergemeinschaft abzuschließen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

 
Sachverhalt:

Zwischen Gemeinde und Eigentümergemeinschaft bestehen unterschiedliche Auffassungen 
dazu, ob die Erschließungsstraße durch die Eigentümer auch auf dem jetzt neu 
entstandenen Flurstück 135/18 zu errichten ist. Die Regelungen hierzu im städtebaulichen 
Vertrag und auch im B-Plan selbst sind nicht hinreichend bzw. abschließend. Tatsächlich soll 
dieses Flurstück eine Freihaltetrasse für eine mögliche Fortführung der Erschließungsstraße 
bis zum Sportboothafen sein. Da diese Fortführung aber bis dato nur als Idee existiert, würde 
die Straße ins "Nichts" führen.
Es wird daher vorgeschlagen, den diesbezüglichen Streit beizulegen, wie vereinbart die 
errichtete Erschließungsstraße zu übernehmen und widmen. Die Eigentümergemeinschaft 
verpflichtet sich 1/3 der Kosten des notwendigen Löschwasserbrunnes zu tragen.

R. Bergmann
LVB

        Beratungsergebnis

Gremium 

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen

(Mitwirkungsverbot)
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Freihaltetrasse für  eine mögliche Fortführung der  Erschließungsstraße bis zum Sportboothafen
sein.  Da diese Fortführung aber  bis dato nur  als  Idee existiert,  würde die Straße ins "Nichts"
führen.
Es wird daher vorgeschlagen, den diesbezüglichen Streit beizulegen, wie vereinbart die errichtete
Erschließungsstraße zu übernehmen und widmen. Die Eigentümergemeinschaft verpflichtet sich
1/3 der Kosten des notwendigen Löschwasserbrunnes zu tragen.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ückeritz diskutiert über die ergänzende Vereinbarung zum
städtebaulichen Vertrag.

Herr Robert Bergmann sehe hier keinen triftigen Grund zur Beschlussfassung. Der Bürgermeister
erklärt, dass die Gemeinde sich so die Möglichkeit für eine Bebauung erhalten könne.

Hier erfolge ein Eingriff in die Umgebungsfläche. Außerdem würde noch eine weitere Person in der
Eigentümergemeinschaft (Vertrag) fehlen. Hierzu gibt der Bürgermeister eine Stellungnahme ab.
Es gehe hier nur um eine Freihaltetrasse, nicht um den gesamten Bebauungsplan.

Der § 3 der Vereinbarung könne wie folgt geändert werden:
Die Gemeinde verpflichtet  sich,  die  später zu errichtende  Erschließungsstraße als  mögliche
Freihaltetrasse im B-Plangebiet Nr. 13 zu übernehmen und öffentlich zu widmen.

Der Bürgermeister lässt über die Beschlussvorlage abstimmen, die mit 2 Ja-Stimmen, 4
Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt wird.

ALLRIS - Auszug https://usedomsued-intern.sitzung-mv.de/amtsinfo/to020?17-2.-doku...
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